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1 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

Maßnahmenblatt - Einzelmaßnahme 

Projektbezeichnung 

B96 – Ausbau nördlich Zittau, 1.BA 

Bau-km 0+058 – 1+479 Ende OD 

Zittau – OD Mittelherwigsdorf) 

Vorhabenträger 

Freistaat Sachsen 

Landesamt für Straßenbau und Ver-

kehr, NL Bautzen 

Maßnahmen-Nr. 

1.1 A 

Bezeichnung der Maßnahme 

Entsiegelung von Teilflächen 

(Rückbau nicht mehr benötigter Straßenflächen 

beidseitig der B 96 und Ansaat von Landschaftsrasen) 

Maßnahmentyp 

V  Vermeidungsmaßnahme  

A  Ausgleichsmaßnahme  

E  Ersatzmaßnahme  

G  Gestaltungsmaßnahme  

W  Waldersatz (ausschl. nach 

Waldrecht) 

Zusatzindex  

FFH Maßnahme zur Schadens-

begrenzung, Maßnahme 

zur Kohärenzsicherung 

CEF funktionserhaltende Maß-

nahme  

FCS Maßnahme zur Sicherung 

eines günstigen Erhal-

tungszustandes  

zum Maßnahmenplan: 

Unterlage 9.2 Blatt 1 - 3 

Lage der Maßnahme 

Teilflächen von B 96 (Baubeginn bis Bauende) sowie von S 139 und Straße der Pioniere 

Begründung der Maßnahme 

 Vermeidung für Konflikt              - 

 Ausgleich für Konflikt  KV – Neuversieglung von bisher unversiegelter Fläche 

 Ersatz für Konflikt                   - 

 Waldausgleich für                   - 

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für: 

 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für: 

 CEF-Maßnahme für  

 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für  

Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang 

KV – vollständige Versiegelung von bisher unversiegelten Flächen durch Ausbau der B 96 einschl.                    

Nebenstraßenanschlüssen und Neubau des Radweges 

Eingriffsumfang: ca. 7.430 m2 

Kompensation des Eingriffes: Ausgleich im Verhältnis 1:1 (Entsiegelung) im Zusammenhang mit 1.11 A (Entsie-

gelung alte Zufahrt) und mit Ersatzmaßnahmen (1.5 E, 1.6 E, anteilig 1.7 E, 1.12 E) 

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen 

derzeitiger Zustand der Entsiegelungsflächen:   Asphaltdecke einschl. Unterbau 

Aufwertungseignung der entsiegelten Flächen:   für extensiv genutztes Grünland 
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Maßnahmenblatt - Einzelmaßnahme 

Projektbezeichnung 

B96 – Ausbau nördlich Zittau, 1.BA 

Bau-km 0+058 – 1+479 Ende OD 

Zittau – OD Mittelherwigsdorf) 

Vorhabenträger 

Freistaat Sachsen 

Landesamt für Straßenbau und Ver-

kehr, NL Bautzen 

Maßnahmen-Nr. 

1.1 A 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Zielfunktion:   Wiederherstellung / Erhöhung biotisch aktiver Flächen, Wasserfilterfunktion 

Ziel-Biotop-/Nutzungstyp:   Extensivgrünland 

Ausführung der Maßnahme  

Beschreibung der Maßnahme 

Die jeweiligen Flächen sind zu entsiegeln (Entfernung von Versiegelung einschl. Unterbau, Bodenlockerung, 

Oberbodenauftrag) und im Anschluss mit gebietseigenem Landschaftsrasen anzusäen. Der überwiegende Teil 

der Flächen liegt im unmittelbaren Straßenrandbereich und wird für neue Böschungen und Mulden genutzt. Neu 

zu bauende Bankettflächen wurden nicht in die Berechnung einbezogen. 

Zeitliche Zuordnung  Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten  

 Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten 

 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Gesamtumfang der Maßnahme  ca. 800 m2 

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG) 

Die Straßenbauverwaltung ist als staatlicher Vorhabensträger zu einer zeitlich unbefristeten Unterhaltungspflege 

verpflichtet. 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) 

Eigentum der Straßenbauverwaltung 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

Im Anschluss an die Fertigstellungspflege sind die Flächen entsprechend ihrer Aufgabe (Böschungen, Mulden, 

Randbereiche ohne Funktion) überwiegend extensiv zu pflegen 2 bis 3-malige Mahd pro Jahr). 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

Kontrolle durch Straßenbauverwaltung  
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Maßnahmenblatt - Einzelmaßnahme 

Projektbezeichnung 

B96 – Ausbau nördlich Zittau, 1.BA 

Bau-km 0+058 – 1+479 Ende OD 

Zittau – OD Mittelherwigsdorf) 

Vorhabenträger 

Freistaat Sachsen 

Landesamt für Straßenbau und Ver-

kehr, NL Bautzen 

Maßnahmen-Nr. 

1.2 A 

Bezeichnung der Maßnahme 

Entsiegelung von teilversiegelten Flächen 

(Rückbau nicht mehr benötigter teilversiegelter Flächen 

beidseitig der B 96 und Ansaat von Landschaftsrasen) 

Maßnahmentyp 

V  Vermeidungsmaßnahme  

A  Ausgleichsmaßnahme  

E  Ersatzmaßnahme  

G  Gestaltungsmaßnahme  

W  Waldersatz (ausschl. nach 

Waldrecht) 

Zusatzindex  

FFH Maßnahme zur Schadens-

begrenzung, Maßnahme 

zur Kohärenzsicherung 

CEF funktionserhaltende Maß-

nahme  

FCS Maßnahme zur Sicherung 

eines günstigen Erhal-

tungszustandes  

zum Maßnahmenplan: 

Unterlage 9.2 Blatt 1 - 3 

Lage der Maßnahme 

Bankett- und Schotterflächen an der B 96 (Baubeginn bis Bauende) sowie an S 139 und der Straße der Pioniere 

Begründung der Maßnahme 

 Vermeidung für Konflikt              - 

 Ausgleich für Konflikt  KV-Teil 2 – Teilversiegelung von bisher unversiegelten Flächen 

 Ersatz für Konflikt                   - 

 Waldausgleich für                   - 

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für: 

 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für: 

 CEF-Maßnahme für  

 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für  

Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang 

KV-Teil 2 – Teilversieglung von bisher unversiegelten Flächen durch Neubau von Banketten an der B 96, S 139, 

Straße der Pioniere und Radweg sowie Schotterflächen auf Parkplatz 

Eingriffsumfang: ca. 3.930 m2 

Kompensation des Eingriffes: Ausgleich im Verhältnis 1:1 (Teilentsieglung) und mit Ersatzmaßnahmen (1.7 E, 

1.9 E, 1.10 E und 1.13 E) 

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen 

derzeitiger Zustand der Maßnahmenflächen:   Bankett- und Schotterflächen einschl. Unterbau 

Aufwertungseignung der entsiegelten Flächen:   für extensiv genutztes Grünland, Gehölzpflanzungen 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Zielfunktion:   Wiederherstellung / Erhöhung biotisch aktiver Flächen, Wasserfilterfunktion 

Ziel-Biotop-/Nutzungstyp:   Extensivgrünland 
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Maßnahmenblatt - Einzelmaßnahme 

Projektbezeichnung 

B96 – Ausbau nördlich Zittau, 1.BA 

Bau-km 0+058 – 1+479 Ende OD 

Zittau – OD Mittelherwigsdorf) 

Vorhabenträger 

Freistaat Sachsen 

Landesamt für Straßenbau und Ver-

kehr, NL Bautzen 

Maßnahmen-Nr. 

1.2 A 

Ausführung der Maßnahme  

Beschreibung der Maßnahme 

Die jeweiligen Flächen sind zu entsiegeln (Entfernung von Flächenbefestigungen, Bodenlockerung, Oberboden-

auftrag) und im Anschluss mit gebietseigenem Landschaftsrasen anzusäen. Der überwiegende Teil der Flächen 

liegt im unmittelbaren Straßenrandbereich und wird für neue Böschungen und Mulden genutzt. 

Zeitliche Zuordnung  Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten  

 Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten 

 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Gesamtumfang der Maßnahme  ca. 910 m2 

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG) 

Die Straßenbauverwaltung ist als staatlicher Vorhabensträger zu einer zeitlich unbefristeten Unterhaltungspflege 

verpflichtet. 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) 

Eigentum der Straßenbauverwaltung 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

Im Anschluss an die Fertigstellungspflege sind die Flächen entsprechend ihrer Aufgabe (Böschungen, Mulden, 

Randbereiche ohne Funktion) überwiegend extensiv zu pflegen 82 bis 3-malige Mahd pro Jahr). 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

Kontrolle durch Straßenbauverwaltung  
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Maßnahmenblatt - Einzelmaßnahme 

Projektbezeichnung 

B96 – Ausbau nördlich Zittau, 1.BA 

Bau-km 0+058 – 1+479 Ende OD 

Zittau – OD Mittelherwigsdorf) 

Vorhabenträger 

Freistaat Sachsen 

Landesamt für Straßenbau und Ver-

kehr, NL Bautzen 

Maßnahmen-Nr. 

1.3 A 

Bezeichnung der Maßnahme 

Anlage von Gehölzflächen 

(Anpflanzung standortgerechter Gehölze zur Herstellung     

von Gehölzflächen) 

Maßnahmentyp 

V  Vermeidungsmaßnahme  

A  Ausgleichsmaßnahme  

E  Ersatzmaßnahme  

G  Gestaltungsmaßnahme  

W  Waldersatz (ausschl. nach 

Waldrecht) 

Zusatzindex  

FFH Maßnahme zur Schadens-

begrenzung, Maßnahme 

zur Kohärenzsicherung 

CEF funktionserhaltende Maß-

nahme  

FCS Maßnahme zur Sicherung 

eines günstigen Erhal-

tungszustandes  

zum Maßnahmenplan: 

Unterlage 9.2 Blatt 1 + 2 

Lage der Maßnahme 

erste Gehölzfläche am Baubeginn kurz nach Abzweig Feldweg (Bau-km 0+175 bis 0+200), zweite Gehölzfläche 

Bau-km 0+620 li an Abzweig Schenkstraße 

Begründung der Maßnahme 

 Vermeidung für Konflikt              - 

 Ausgleich für Konflikt  K3 – Verlust von Bäumen, Gehölzflächen und Hecken 

 Ersatz für Konflikt                   - 

 Waldausgleich für                   - 

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für: 

 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für: 

 CEF-Maßnahme für  

 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für  

Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang 

K3 – Verlust von Bäumen, Gehölzflächen und Hecken durch Ausbau der B 96 und Neubau des Radweges 

Eingriffsumfang: ca. 890 m2 Verlust von Gehölzflächen (Parkanlage, Schnittgrün, sonstige Gehölze) 

Kompensation des Eingriffes: Ausgleich im Verhältnis 1:1  

 

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen 

derzeitiger Zustand der Maßnahmenflächen:   intensiv genutzter Acker 

Aufwertungseignung der Flächen:   für extensiv genutztes Grünland, Gehölzpflanzungen 
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Maßnahmenblatt - Einzelmaßnahme 

Projektbezeichnung 

B96 – Ausbau nördlich Zittau, 1.BA 

Bau-km 0+058 – 1+479 Ende OD 

Zittau – OD Mittelherwigsdorf) 

Vorhabenträger 

Freistaat Sachsen 

Landesamt für Straßenbau und Ver-

kehr, NL Bautzen 

Maßnahmen-Nr. 

1.3 A 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Zielfunktion: Ausgleich für Gehölzverluste, Lebensraum für Tiere und Pflanzen, Erosionsschutz für Boden,  Was-

serfilterfunktion, kleinklimatisch positive Effekte (Staubsedimentation) 

Ziel-Biotop-/Nutzungstyp:   Feldgehölz 

Ausführung der Maßnahme  

Beschreibung der Maßnahme 

Der Aufbau der Pflanzung ist mit standortgerechten, heimischen Gehölzarten vorzunehmen. Es sind groß- und 

mittelkronige Baumarten sowie Großsträucher anzupflanzen. Zum Acker hin ist ein mindestens 1 m breiter    

Streifen Grünland anzulegen (Maßnahme 1.7 E). Die Gehölzflächen sollen als Strukturelemente am Rand von 

Agrarflächen als Trittsteinbiotope und Rückzugsorte für Vögel und Kleintiere dienen und der Erosion von Boden 

entgegenwirken. 

Zeitliche Zuordnung  Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten  

 Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten 

 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Gesamtumfang der Maßnahme  ca. 900 m2 

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG) 

Die Straßenbauverwaltung ist als staatlicher Vorhabensträger zu einer zeitlich unbefristeten Unterhaltungspflege 

verpflichtet. 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) 

Sicherung der Flächen durch Grunderwerb oder Grunddienstbarkeit 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

Im Anschluss an die Fertigstellungspflege erfolgt die Entwicklungspflege der Flächen (Wässern, Ersetzen ausge-

fallener Gehölze, Rückschnitt, evtl. Entfernung von Müll. 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

Kontrolle durch Straßenbauverwaltung  
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Maßnahmenblatt - Einzelmaßnahme 

Projektbezeichnung 

B96 – Ausbau nördlich Zittau, 1.BA 

Bau-km 0+058 – 1+479 Ende OD 

Zittau – OD Mittelherwigsdorf) 

Vorhabenträger 

Freistaat Sachsen 

Landesamt für Straßenbau und Ver-

kehr, NL Bautzen 

Maßnahmen-Nr. 

1.4 A 

Bezeichnung der Maßnahme 

Pflanzung von Bäumen 1. Ordnung 

(Pflanzung von 28 großkronig wachsenden Bäumen als Reihe 

begleitend am Radweg in extensiv zu pflegendes Grünland) 

Maßnahmentyp 

V  Vermeidungsmaßnahme  

A  Ausgleichsmaßnahme  

E  Ersatzmaßnahme  

G  Gestaltungsmaßnahme  

W  Waldersatz (ausschl. nach 

Waldrecht) 

Zusatzindex  

FFH Maßnahme zur Schadens-

begrenzung, Maßnahme 

zur Kohärenzsicherung 

CEF funktionserhaltende Maß-

nahme  

FCS Maßnahme zur Sicherung 

eines günstigen Erhal-

tungszustandes  

zum Maßnahmenplan: 

Unterlage 9.2 Blatt 1 + 2 

 

Lage der Maßnahme 

- am neuen Radweg nach Kirschallee li (Bau-km 0+415 - 0+615 und 0+830 - 1+050): 28 Bäume (Reihe) 

Begründung der Maßnahme 

 Vermeidung für Konflikt              - 

 Ausgleich für Konflikt  K3 – Verlust von Bäumen, Gehölzflächen und Hecken 

 Ersatz für Konflikt                   - 

 Waldausgleich für                   - 

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für: 

 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für: 

 CEF-Maßnahme für  

 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für  

Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang 

K3 – Verlust von Bäumen, Gehölzflächen und Hecken durch Ausbau der B 96 und Neubau des Radweges 

Eingriffsumfang: Verlust von 14 Bäumen, davon ein markanter Baum 

Kompensation des Eingriffes: Ausgleich im Verhältnis 1:2, für markante Großbäume 1:3 

Bedarf insgesamt 29 Stück, Kompensation zusammen mit 1.8 A 

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen 

derzeitiger Zustand der Maßnahmenflächen:   intensiv genutzter Acker 

Aufwertungseignung der Flächen:   für extensiv genutztes Grünland, Gehölzpflanzungen 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Zielfunktion:   Ausgleich für Gehölzverluste, Lebensraum für Tiere und Pflanzen, Gliederung der Landschaft 

Ziel-Biotop-/Nutzungstyp:   Baumreihe, Baumgruppe 
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Maßnahmenblatt - Einzelmaßnahme 

Projektbezeichnung 

B96 – Ausbau nördlich Zittau, 1.BA 

Bau-km 0+058 – 1+479 Ende OD 

Zittau – OD Mittelherwigsdorf) 

Vorhabenträger 

Freistaat Sachsen 

Landesamt für Straßenbau und Ver-

kehr, NL Bautzen 

Maßnahmen-Nr. 

1.4 A 

Ausführung der Maßnahme  

Beschreibung der Maßnahme 

Die Pflanzung als Reihe erfolgt nach der Geländemodellierung in die neu gebauten Böschungen, die den neuen 

Radweg an das Gelände anpassen. Als Baumarten werden Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus) und Winter-Linde 

(Tilia cordata) empfohlen. Die Bäume sollten folgende Pflanzqualität aufweisen: Hochstamm, 4 x verpflanzt,       

16 - 18 cm Stammumfang. Der Pflanzabstand von Baum zu Baum beträgt ca. 15 m, zum Radweg 2 m, zur Straße 

hin sind es 9,5 m. 

Zeitliche Zuordnung  Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten  

 Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten 

 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Gesamtumfang der Maßnahme  28 Stück 

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG) 

Die Straßenbauverwaltung ist als staatlicher Vorhabensträger zu einer zeitlich unbefristeten Unterhaltungspflege 

verpflichtet. 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) 

Flächen für Baumstandorte sind Eigentum der Straßenbauverwaltung 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

Im Anschluss an die Fertigstellungspflege erfolgt die Entwicklungspflege für die Bäume (Wässern, Ersetzen aus-

gefallener Gehölze, Rückschnitt, evtl. Entfernung von Müll). 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

Kontrolle durch Straßenbauverwaltung  
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Maßnahmenblatt - Einzelmaßnahme 

Projektbezeichnung 

B96 – Ausbau nördlich Zittau, 1.BA 

Bau-km 0+058 – 1+479 Ende OD 

Zittau – OD Mittelherwigsdorf) 

Vorhabenträger 

Freistaat Sachsen 

Landesamt für Straßenbau und Ver-

kehr, NL Bautzen 

Maßnahmen-Nr. 

1.5 E 

Bezeichnung der Maßnahme 

Anlage von gemischter Baumreihe 

(Pflanzung von 61 groß- und mittelkronig wachsenden Bäu-

men als Reihe begleitend am Wirtschaftsweg in extensiv zu 

pflegendes Grünland) 

Maßnahmentyp 

V  Vermeidungsmaßnahme  

A  Ausgleichsmaßnahme  

E  Ersatzmaßnahme  

G  Gestaltungsmaßnahme  

W  Waldersatz (ausschl. nach 

Waldrecht) 

Zusatzindex  

FFH Maßnahme zur Schadens-

begrenzung, Maßnahme 

zur Kohärenzsicherung 

CEF funktionserhaltende Maß-

nahme  

FCS Maßnahme zur Sicherung 

eines günstigen Erhal-

tungszustandes  

zum Maßnahmenplan: 

Unterlage 9.2 Blatt 1 + 4 

Lage der Maßnahme 

am von der B 96 bei Bau-km 0+100 abzweigenden Wirtschaftsweg (an Westseite des Weges) bis zur K 8637 

Begründung der Maßnahme 

 Vermeidung für Konflikt               - 

 Ausgleich für Konflikt                   - 

 Ersatz für Konflikt                    KV – Neuversieglung von bisher unversiegelten Flächen 

 Waldausgleich für                    - 

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für: 

 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für: 

 CEF-Maßnahme für  

 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für  

Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang 

KV – vollständige Versiegelung von bisher unversiegelten Flächen durch Ausbau der B 96 einschl.                    

Nebenstraßenanschlüssen und Neubau des Radweges 

Eingriffsumfang: ca. 7.430 m2 

Kompensation des Eingriffes: Ausgleich im Verhältnis 1:1 (Entsiegelung) – verbleibender Bedarf nach Abzug der 

Entsieglung (1700 m2): ca. 5.730 m2 

- vollständige Kompensation von KV in Verbindung mit Ersatzmaßnahmen (1.6 E, 1.7 E und 1.12 E) 

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen 

derzeitiger Zustand der Maßnahmenflächen:   intensiv genutzter Acker sowie Grasflur (Ackerrandstreifen) 

Aufwertungseignung der Flächen:   für extensiv genutztes Grünland, Gehölzpflanzungen 
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Maßnahmenblatt - Einzelmaßnahme 

Projektbezeichnung 

B96 – Ausbau nördlich Zittau, 1.BA 

Bau-km 0+058 – 1+479 Ende OD 

Zittau – OD Mittelherwigsdorf) 

Vorhabenträger 

Freistaat Sachsen 

Landesamt für Straßenbau und Ver-

kehr, NL Bautzen 

Maßnahmen-Nr. 

1.5 E 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Zielfunktion: Kompensation der Neuversiegelung, Entwicklung der Baumreihe als Lebensraum für Tiere und 

Pflanzen, Schutz des Bodens vor Wind- und Wassererosion, Gliederung der strukturarmen Agrarlandschaft (Bio-

topverbund, Verbesserung Landschaftsbild) 

Ziel-Biotop-/Nutzungstyp: gemischte Baumreihe 

Ausführung der Maßnahme  

Beschreibung der Maßnahme 

Die Pflanzung Bäume erfolgt als Reihe. Die vorhandenen Feldzufahrten und der Bereich der Baumschulfläche 

sind von der Bepflanzung ausgenommen. Als Baumarten werden Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus), Eberesche 

(Sorbus aucuparia), Feld-Ahorn (Acer campestre), Hainbuche (Carpinus betulus), Vogel-Kirsche (Prunus avium) 

und Winter-Linde (Tilia cordata) empfohlen. Die Bäume sollten folgende Pflanzqualität aufweisen: Hochstamm,    

3 x verpflanzt, 14 - 16 cm Stammumfang. Der Pflanzabstand von Baum zu Baum beträgt ca. 15 m, zum Wirt-

schaftsweg 2 m. 

Vor der Baumpflanzung ist die Lage von Drainagerohren vor Ort zu ermitteln und die Baumstandorte entspre-

chend anzupassen (ggf. Schachtung der Baumgruben von Hand). 

Zeitliche Zuordnung  Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten  

 Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten 

 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Gesamtumfang der Maßnahme  61 St. 

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG) 

Die Straßenbauverwaltung ist als staatlicher Vorhabensträger zu einer zeitlich unbefristeten Unterhaltungspflege 

verpflichtet. 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) 

Sicherung der Flächen durch Grunderwerb oder Grunddienstbarkeit  

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

Im Anschluss an die Fertigstellungspflege erfolgt die Entwicklungspflege für die Bäume (Wässern, Ersetzen aus-

gefallener Gehölze, Rückschnitt, evtl. Entfernung von Müll). 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

Kontrolle durch Straßenbauverwaltung  
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Maßnahmenblatt - Einzelmaßnahme 

Projektbezeichnung 

B96 – Ausbau nördlich Zittau, 1.BA 

Bau-km 0+058 – 1+479 Ende OD 

Zittau – OD Mittelherwigsdorf) 

Vorhabenträger 

Freistaat Sachsen 

Landesamt für Straßenbau und Ver-

kehr, NL Bautzen 

Maßnahmen-Nr. 

1.6 E 

Bezeichnung der Maßnahme 

Anlage von baumüberschirmter Hecken 

(Pflanzung von gebietseigenen standortgerechten Gehölzen 

zur Entwicklung von Feldhecken) 

Maßnahmentyp 

V  Vermeidungsmaßnahme  

A  Ausgleichsmaßnahme  

E  Ersatzmaßnahme  

G  Gestaltungsmaßnahme  

W  Waldersatz (ausschl. nach 

Waldrecht) 

Zusatzindex  

FFH Maßnahme zur Schadens-

begrenzung, Maßnahme 

zur Kohärenzsicherung 

CEF funktionserhaltende Maß-

nahme  

FCS Maßnahme zur Sicherung 

eines günstigen Erhal-

tungszustandes  

zum Maßnahmenplan: 

Unterlage 9.2 Blatt 1 + 2 und Übersichtsplan Maßnahmen 

Lage der Maßnahme 

- an Wirtschaftsweg bei Bau-km 0+120 von B 96 nach Nordosten abzweigend: kurzes Stück ca. 40 m 

- an Einzelanwesen rechts der B 96 (Bau-km 0+460 -  0+510): ca. 60 m Länge 

- an B 96 rechts (Bau-km 0+540 - 0+770): ca. 230 m Länge 

Begründung der Maßnahme 

 Vermeidung für Konflikt               - 

 Ausgleich für Konflikt                   - 

 Ersatz für Konflikt                    KV – Neuversieglung von bisher unversiegelten Flächen 

 Waldausgleich für                    - 

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für: 

 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für: 

 CEF-Maßnahme für  

 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für  

Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang 

KV – vollständige Versiegelung von bisher unversiegelten Flächen durch Ausbau der B 96 einschl.                    

Nebenstraßenanschlüssen und Neubau des Radweges 

Eingriffsumfang: ca. 7.430 m2 

Kompensation des Eingriffes: Ausgleich im Verhältnis 1:1 (Entsiegelung) – verbleibender Bedarf nach Abzug der 

Entsieglung (1.700 m2): ca. 5.730 m2 

- - vollständige Kompensation von KV in Verbindung mit Ersatzmaßnahmen (1.5 E und 1.7 E und 1.12 E) 

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen 

derzeitiger Zustand der Maßnahmenflächen:   intensiv genutzter Acker, kleinflächig Dauergrünland 

Aufwertungseignung der Flächen:   für extensiv genutztes Grünland, Gehölzpflanzungen 
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Maßnahmenblatt - Einzelmaßnahme 

Projektbezeichnung 

B96 – Ausbau nördlich Zittau, 1.BA 

Bau-km 0+058 – 1+479 Ende OD 

Zittau – OD Mittelherwigsdorf) 

Vorhabenträger 

Freistaat Sachsen 

Landesamt für Straßenbau und Ver-

kehr, NL Bautzen 

Maßnahmen-Nr. 

1.6 E 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Zielfunktion:   Kompensation der Neuversiegelung, Entwicklung der Hecken als Lebensräume für Tiere und 

Pflanzen, Schutz des Bodens vor Wind- und Wassererosion, Gliederung der strukturarmen Agrarlandschaft 

(Biotopverbund, Verbesserung Landschaftsbild) 

Ziel-Biotop-/Nutzungstyp:   Feldhecken 

Ausführung der Maßnahme  

Beschreibung der Maßnahme 

Die Pflanzung der Gehölze erfolgt in Pflanzrastern zu 4 x 10 m bzw. 5 x 10 m. Die Pflanzungen sind vor     

Wildverbiss zu sichern. Folgende Gehölze sind zu verwenden: 

Sträucher (Qualität: verpflanzter Strauch, Höhe 100 - 150 cm): 

Hasel (Corylus avellana), Eingriffliger od. Zweigriffliger Weißdorn (Crataegus monogyna, C. laevigata),        

Pfaffenhütchen (Euonymus europaea), Liguster (Ligustrum vulgare), Schwarze Heckenkirsche (Lonicera nigra),      

Schlehe (Prunus spinosa), Kreuzdorn (Rhamnus cathartica), Hunds-Rose (Rosa canina), Sal- Weide            

(Salix caprea), Gemeiner Schneeball (Viburnum opulus) 

Bäume (Qualität: Heister, Höhe 200 - 250 cm): 

Feld-Ahorn (Acer campestre), Hainbuche (Carpinus betulus), Vogel-Kirsche (Prunus avium), Eberesche      

(Sorbus aucuparia) 

Zeitliche Zuordnung  Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten  

 Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten 

 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Gesamtumfang der Maßnahme  ca. 1.290 m2 

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG) 

Die Straßenbauverwaltung ist als staatlicher Vorhabensträger zu einer zeitlich unbefristeten Unterhaltungspflege 

verpflichtet. 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) 

Sicherung der Flächen durch Grunderwerb oder Grunddienstbarkeit  

Hecke parallel zur B 96 befindet sich zum Teil auf Flächen der Straßenbauverwaltung (neue Böschung) 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

Im Anschluss an die Fertigstellungspflege erfolgt die Entwicklungspflege für die Bäume (Wässern, Ersetzen aus-

gefallener Gehölze, Rückschnitt, evtl. Entfernung von Müll). 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

Kontrolle durch Straßenbauverwaltung  
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Maßnahmenblatt - Einzelmaßnahme 

Projektbezeichnung 

B96 – Ausbau nördlich Zittau, 1.BA 

Bau-km 0+058 – 1+479 Ende OD 

Zittau – OD Mittelherwigsdorf) 

Vorhabenträger 

Freistaat Sachsen 

Landesamt für Straßenbau und Ver-

kehr, NL Bautzen 

Maßnahmen-Nr. 

1.7 E 

Bezeichnung der Maßnahme 

Anlage von Extensivgrünland 

(Ansaat von Landschaftsrasen zur Entwicklung von artenrei-

chen Grünlandstreifen an Hecken, unter Bäumen, auf Anglei-

chungs- und Restflächen) 

Maßnahmentyp 

V  Vermeidungsmaßnahme  

A  Ausgleichsmaßnahme  

E  Ersatzmaßnahme  

G  Gestaltungsmaßnahme  

W  Waldersatz (ausschl. nach 

Waldrecht) 

Zusatzindex  

FFH Maßnahme zur Schadens-

begrenzung, Maßnahme 

zur Kohärenzsicherung 

CEF funktionserhaltende Maß-

nahme  

FCS Maßnahme zur Sicherung 

eines günstigen Erhal-

tungszustandes  

zum Maßnahmenplan: 

Unterlage 9.2 Blatt 1 - 3 und Übersichtsplan Maßnahmen 

Lage der Maßnahme 

Grünlandstreifen an geplanten Feldhecken (1.6 E) und Gehölzflächen (1.3 A), unter Baumpflanzungen auf Re-

tentionsflächen sowie auf Angleichungs- und Restflächen entlang der gesamten Baumaßnahme 

Begründung der Maßnahme 

 Vermeidung für Konflikt               - 

 Ausgleich für Konflikt                   - 

 Ersatz für Konflikt                    KV, KV-Teil 1 und KV-Teil 2 

 Waldausgleich für                    - 

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für: 

 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für: 

 CEF-Maßnahme für  

 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für  

Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang 

KV – vollständige Versiegelung von bisher unversiegelten Flächen durch Ausbau der B 96 einschl.                    

Nebenstraßenanschlüssen und Neubau des Radweges 

KV–Teil 1 – vollständige Versiegelung von teilversiegelten Flächen (Bankett, Schotter) 

KV-Teil 2 – Teilversieglung (50 %) durch Neubau von Banketten auf unversiegeltem Boden 

Eingriffsumfang: ca. 7.430 m2 (KV), ca. 2.280 m2 (KV-Teil 1) und ca. 3.930 m2 (KV-Teil 2) 

Kompensation des Eingriffes: Ausgleich im Verhältnis 1:1 (Vollversiegelung) und 1:0,5 (Teilversiegelung) 

10.535 m² – verbleibender Bedarf nach Abzug der Entsieglung (2.850 m²): ca. 7.685 m2  

vollständige Kompensation von KV, KV-Teil 1  und KV-Teil 2 in Verbindung mit Ersatzmaßnahmen (1.5 E, 1.6 E, 

1.9 E, 1.10 E, 1.12 E, 1.13 E und 1.14 E) 
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Maßnahmenblatt - Einzelmaßnahme 

Projektbezeichnung 

B96 – Ausbau nördlich Zittau, 1.BA 

Bau-km 0+058 – 1+479 Ende OD 

Zittau – OD Mittelherwigsdorf) 

Vorhabenträger 

Freistaat Sachsen 

Landesamt für Straßenbau und Ver-

kehr, NL Bautzen 

Maßnahmen-Nr. 

1.7 E 

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen 

derzeitiger Zustand der Maßnahmenflächen:   intensiv genutzter Acker, Ackerrandstreifen Dauergrünland 

Aufwertungseignung der Flächen:   für extensiv genutztes Grünland, Gehölzpflanzungen 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Zielfunktion:   Kompensation der Voll- und Teilversiegelung, Entwicklung des Extentensivgrünlandes als       

Lebensräume für Tiere und Pflanzen, Schutz des Bodens vor Wind- und Wassererosion 

Ziel-Biotop-/Nutzungstyp:   Extensivgrünland 

Ausführung der Maßnahme  

Beschreibung der Maßnahme 

Auf den für die Entwicklung von Extensivgrünland vorgesehenen Flächen erfolgt eine Ansaat von gebietseige-

nem Landschaftsrasen mit Kräuteranteil. Zur Sicherung der Grasstreifen zum Acker hin sind diese in den für 

geplante Hecken und Gehölzflächen vorzusehende Verbissschutzzäune mit einzubeziehen. 

Zeitliche Zuordnung  Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten  

 Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten 

 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Gesamtumfang der Maßnahme  ca. 6.320 m2 

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG) 

Die Straßenbauverwaltung ist als staatlicher Vorhabensträger zu einer zeitlich unbefristeten Unterhaltungspflege 

verpflichtet. 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) 

Sicherung der Flächen durch Grunderwerb oder Grunddienstbarkeit  

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

Im Anschluss an die Fertigstellungspflege sind die Flächen für 10 Jahre extensiv zu pflegen (2 – 3 malige Mahd 

pro Jahr). 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

Kontrolle durch Straßenbauverwaltung  
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Maßnahmenblatt - Einzelmaßnahme 

Projektbezeichnung 

B96 – Ausbau nördlich Zittau, 1.BA 

Bau-km 0+058 – 1+479 Ende OD 

Zittau – OD Mittelherwigsdorf) 

Vorhabenträger 

Freistaat Sachsen 

Landesamt für Straßenbau und Ver-

kehr, NL Bautzen 

Maßnahmen-Nr. 

1.8 A 

Bezeichnung der Maßnahme 

Pflanzung von Bäumen 2. Ordnung 

(Pflanzung von mittelkronig wachsenden Bäumen als Reihe in 

extensiv zu pflegendes Grünland) 

Maßnahmentyp 

V  Vermeidungsmaßnahme  

A  Ausgleichsmaßnahme  

E  Ersatzmaßnahme  

G  Gestaltungsmaßnahme  

W  Waldersatz (ausschl. nach 

Waldrecht) 

Zusatzindex  

FFH Maßnahme zur Schadens-

begrenzung, Maßnahme 

zur Kohärenzsicherung 

CEF funktionserhaltende Maß-

nahme  

FCS Maßnahme zur Sicherung 

eines günstigen Erhal-

tungszustandes  

zum Maßnahmenplan: 

Unterlage 9.2 Blatt 1 

Lage der Maßnahme 

an Abzweig Kirschallee (B 96: Bau-km 0+400): 3 Bäume (Reihe) 

Begründung der Maßnahme 

 Vermeidung für Konflikt               - 

 Ausgleich für Konflikt                   - 

 Ersatz für Konflikt                    K3  - Verlust von Bäumen, Gehölzflächen und Hecken 

 Waldausgleich für                    - 

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für: 

 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für: 

 CEF-Maßnahme für  

 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für  

Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang 

K3 – Verlust von Bäumen, Gehölzflächen und Hecken durch Ausbau der B 96 und Neubau des Radweges 

Eingriffsumfang: Verlust von 14 Bäumen, davon ein markanter Baum 

Kompensation des Eingriffes: Ausgleich im Verhältnis 1:2, für markante Großbäume1:3 

Bedarf insgesamt: 29 Stück  

vollständige Kompensation von K3 mit Ausgleichsmaßnahme 1.4 A 

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen 

derzeitiger Zustand der Maßnahmenflächen:   intensiv genutzter Acker, Ackerrandstreifen mit Grünland 

Aufwertungseignung der Flächen:   für extensiv genutztes Grünland, Gehölzpflanzungen 
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Maßnahmenblatt - Einzelmaßnahme 

Projektbezeichnung 

B96 – Ausbau nördlich Zittau, 1.BA 

Bau-km 0+058 – 1+479 Ende OD 

Zittau – OD Mittelherwigsdorf) 

Vorhabenträger 

Freistaat Sachsen 

Landesamt für Straßenbau und Ver-

kehr, NL Bautzen 

Maßnahmen-Nr. 

1.8 A 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Zielfunktion:   Ausgleich für Gehölzverluste, Lebensraum für Tiere und Pflanzen, Gliederung der Landschaft 

Ziel-Biotop-/Nutzungstyp:   Baumreihe 

Ausführung der Maßnahme  

Beschreibung der Maßnahme 

Die Pflanzung als kurze Reihe erfolgt nach dem Abschluss der Bauarbeiten zur Ergänzung der Kirschallee.    

Als Baumart ist Vogel-Kirsche (Prunus avium) zu verwenden. Die Bäume sollten folgende Pflanzqualität auf-

weisen: Hochstamm, 3 x verpflanzt, 12 - 14 cm Stammumfang. Der Pflanzabstand in der Reihe an der Kirschal-

lee beträgt ca. 11 m. 

Zeitliche Zuordnung  Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten  

 Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten 

 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Gesamtumfang der Maßnahme  3 St. 

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG) 

Die Straßenbauverwaltung ist als staatlicher Vorhabensträger zu einer zeitlich unbefristeten Unterhaltungspflege 

verpflichtet. 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) 

Sicherung der Flächen für die Baumstandorte durch Grunderwerb oder Grunddienstbarkeit  

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

Im Anschluss an die Fertigstellungspflege erfolgt die Entwicklungspflege für die Bäume (Wässern, Ersetzen aus-

gefallener Gehölze, Rückschnitt, evtl. Entfernung von Müll). 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

Kontrolle durch Straßenbauverwaltung  
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Maßnahmenblatt - Einzelmaßnahme 

Projektbezeichnung 

B96 – Ausbau nördlich Zittau, 1.BA 

Bau-km 0+058 – 1+479 Ende OD 

Zittau – OD Mittelherwigsdorf) 

Vorhabenträger 

Freistaat Sachsen 

Landesamt für Straßenbau und Ver-

kehr, NL Bautzen 

Maßnahmen-Nr. 

1.9 E 

Bezeichnung der Maßnahme 

Pflanzung von Bäumen 1. Ordnung 

(Pflanzung von großkronig wachsenden Bäumen als Reihe 

sowie als Gruppe in extensiv zu pflegendes Grünland) 

Maßnahmentyp 

V  Vermeidungsmaßnahme  

A  Ausgleichsmaßnahme  

E  Ersatzmaßnahme  

G  Gestaltungsmaßnahme  

W  Waldersatz (ausschl. nach 

Waldrecht) 

Zusatzindex  

FFH Maßnahme zur Schadens-

begrenzung, Maßnahme 

zur Kohärenzsicherung 

CEF funktionserhaltende Maß-

nahme  

FCS Maßnahme zur Sicherung 

eines günstigen Erhal-

tungszustandes  

zum Maßnahmenplan: 

Unterlage 9.2 Blatt 2 

Lage der Maßnahme 

- 0+200 re an Abzweig Wirtschaftsweg: 1 Baum 

- an Radweg links der B 96 (0+770 – 0+810): 3 Bäume (Reihe) 

Begründung der Maßnahme 

 Vermeidung für Konflikt               - 

 Ausgleich für Konflikt                   - 

 Ersatz für Konflikt                    KV-Teil 2 – Teilversiegelung von bisher unversiegelten Flächen 

 Waldausgleich für                    - 

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für: 

 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für: 

 CEF-Maßnahme für  

 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für  

Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang 

KV-Teil 2 – Teilversiegelung von bisher unversiegelten Flächen durch Neubau von Banketten an der B 96, S 139, 

Str. der Pioniere und Radweg sowie Schotterflächen auf Parkplatz „Zum Gütchen“ 

Eingriffsumfang: ca. 3.930 m2 

Kompensation des Eingriffes: Ausgleich im Verhältnis 1:0,5 (Teilversiegelung) ca. 455 m2 mit Maßnahme 1.2 A) 

sowie mit weiteren Ersatzmaßnahmen (1.7 E, 1.10 E und 1.13 E) 

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen 

derzeitiger Zustand der Maßnahmenflächen:   intensiv genutzter Acker 

Aufwertungseignung der Flächen:  für extensiv genutztes Grünland, Gehölzpflanzungen 
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Maßnahmenblatt - Einzelmaßnahme 

Projektbezeichnung 

B96 – Ausbau nördlich Zittau, 1.BA 

Bau-km 0+058 – 1+479 Ende OD 

Zittau – OD Mittelherwigsdorf) 

Vorhabenträger 

Freistaat Sachsen 

Landesamt für Straßenbau und Ver-

kehr, NL Bautzen 

Maßnahmen-Nr. 

1.9 E 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Zielfunktion:   Kompensation der Teilversieglung, Lebensraum für Tiere und Pflanzen, 

                      Gliederung der Landschaft 

Ziel-Biotop-/Nutzungstyp:   Baum, Baumreihe 

Ausführung der Maßnahme  

Beschreibung der Maßnahme 

Die Pflanzung erfolgt nach dem Abschluss der Bauarbeiten zur Ergänzung der geplanten Baumreihe (1.4 A). 

Als Baumarten werden Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus) und Winter-Linde (Tilia cordata) empfohlen). Die 

Bäume sollten folgende Pflanzqualität aufweisen: Hochstamm, 4 x verpflanzt, 16 - 18 cm Stammumfang. Der 

Pflanzabstand innerhalb der Reihe beträgt ca.15 m, zum Radweg 2 m, zur Straße hin sind es ca. 9,5 m 

Zeitliche Zuordnung  Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten  

 Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten 

 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Gesamtumfang der Maßnahme  4 Stück 

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG) 

Die Straßenbauverwaltung ist als staatlicher Vorhabensträger zu einer zeitlich unbefristeten Unterhaltungspflege 

verpflichtet. 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) 

Baumreihe auf Fläche der Straßenbauverwaltung (neue Böschung am Radweg); Sicherung der Fläche für  

Baumgruppe durch Grunderwerb oder Grunddienstbarkeit  

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

Im Anschluss an die Fertigstellungspflege erfolgt die Entwicklungspflege für die Bäume (Wässern, Ersetzen aus-

gefallener Gehölze, Rückschnitt, evtl. Entfernung von Müll). 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

Kontrolle durch Straßenbauverwaltung  
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Maßnahmenblatt - Einzelmaßnahme 

Projektbezeichnung 

B96 – Ausbau nördlich Zittau, 1.BA 

Bau-km 0+058 – 1+479 Ende OD 

Zittau – OD Mittelherwigsdorf) 

Vorhabenträger 

Freistaat Sachsen 

Landesamt für Straßenbau und Ver-

kehr, NL Bautzen 

Maßnahmen-Nr. 

1.10 E 

Bezeichnung der Maßnahme 

Pflanzung von Bäumen 2. Ordnung 

(Pflanzung von mittelkronig wachsenden Bäumen als Reihe  

in extensiv zu pflegendes Grünland) 

Maßnahmentyp 

V  Vermeidungsmaßnahme  

A  Ausgleichsmaßnahme  

E  Ersatzmaßnahme  

G  Gestaltungsmaßnahme  

W  Waldersatz (ausschl. nach 

Waldrecht) 

Zusatzindex  

FFH Maßnahme zur Schadens-

begrenzung, Maßnahme 

zur Kohärenzsicherung 

CEF funktionserhaltende Maß-

nahme  

FCS Maßnahme zur Sicherung 

eines günstigen Erhal-

tungszustandes  

zum Maßnahmenplan: 

Unterlage 9.2 Blatt 2 + 5 sowie Übersichtsplan Maßnahmen (Unterlage 

9.1) 

Lage der Maßnahme 

an Südwestseite der S 139 (ab Abzweig von der B 96) bis Ortseingang Mittelherwigsdorf 

Begründung der Maßnahme 

 Vermeidung für Konflikt               - 

 Ausgleich für Konflikt                   - 

 Ersatz für Konflikt                    KV-Teil 1 und KV-Teil 2 

 Waldausgleich für                    - 

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für: 

 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für: 

 CEF-Maßnahme für  

 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für  

Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang 

KV-Teil 1 – vollständige Versiegelung von teilversiegelten Flächen (Bankett, Schotter) 

KV-Teil 2 – Teilversiegelung (50 %) durch Neubau von Banketten auf unversiegeltem Boden durch Ausbau der   

B 96 einschl. Nebenstraßenanschlüssen und Neubau des Radweges sowie Schotterflächen auf dem Parkplatz 

„Zum Gütchen“ 

Eingriffsumfang: ca. 2.280 m2 (KV-Teil 1), ca. 3.930 m2 (KV-Teil 2) 

Kompensation des Eingriffes: Ausgleich im Verhältnis 1:0,5 (Teilversiegelung) und mit weiteren Ersatzmaßnah-

men (1.7 E, 1.9 E, 1.13 E und 1.14 E) 

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen 

derzeitiger Zustand der Maßnahmenflächen:   intensiv genutzter Acker, Ackerrandstreifen mit Grünland 

Aufwertungseignung der Flächen:   für extensiv genutztes Grünland, Gehölzpflanzungen 
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Maßnahmenblatt - Einzelmaßnahme 

Projektbezeichnung 

B96 – Ausbau nördlich Zittau, 1.BA 

Bau-km 0+058 – 1+479 Ende OD 

Zittau – OD Mittelherwigsdorf) 

Vorhabenträger 

Freistaat Sachsen 

Landesamt für Straßenbau und Ver-

kehr, NL Bautzen 

Maßnahmen-Nr. 

1.10 E 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Zielfunktion:   Kompensation der Teilversieglung, Lebensraum für Tiere und Pflanzen, 

                      Gliederung der Landschaft 

Ziel-Biotop-/Nutzungstyp:   Baumreihe, Obstbaumreihe 

Ausführung der Maßnahme  

Beschreibung der Maßnahme 

Der eine Teil der Pflanzung als Reihe erfolgt an der Südwestseite der S 139 gleich nach dem Abzweig von der 

B 96. Als Baumart ist hier Eberesche (Sorbus aucuparia) zu verwenden. Der zweite Abschnitt der Reihe berg-

abwärts in Richtung Ortseingang dient der Ergänzung der wenigen verbliebenen Obstbäume. Als       Baumar-

ten sind hier regionale Sorten von Apfel (Malus) oder Birne (Pyrus) zu verwenden. Die Bäume sollten folgende 

Pflanzqualität aufweisen: Hochstamm, 3 x verpflanzt, 12 - 14 cm Stammumfang. Der Pflanzabstand in der Rei-

he beträgt etwa 12 m, der Abstand zur Straße 6 m. 

Zeitliche Zuordnung  Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten  

 Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten 

 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Gesamtumfang der Maßnahme  gesamt 39 St., davon 21 Obstb. 

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG) 

Die Straßenbauverwaltung ist als staatlicher Vorhabensträger zu einer zeitlich unbefristeten Unterhaltungspflege 

verpflichtet. 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) 

Sicherung der Fläche für Baumstandorte durch Grunderwerb oder Grunddienstbarkeit  

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

Im Anschluss an die Fertigstellungspflege erfolgt die Entwicklungspflege für die Bäume (Wässern, Ersetzen aus-

gefallener Gehölze, Rückschnitt, evtl. Entfernung von Müll). 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

Kontrolle durch Straßenbauverwaltung  
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Maßnahmenblatt - Einzelmaßnahme 

Projektbezeichnung 

B96 – Ausbau nördlich Zittau, 1.BA 

Bau-km 0+058 – 1+479 Ende OD 

Zittau – OD Mittelherwigsdorf) 

Vorhabenträger 

Freistaat Sachsen 

Landesamt für Straßenbau und Ver-

kehr, NL Bautzen 

Maßnahmen-Nr. 

1.11 A 

Bezeichnung der Maßnahme 

Entsieglung einer Zufahrtsstraße 

(Rückbau der nicht mehr benötigten Straßenfläche zwischen 

S 139 und Ortsrand Mittelherwigsdorf) 

Maßnahmentyp 

V  Vermeidungsmaßnahme  

A  Ausgleichsmaßnahme  

E  Ersatzmaßnahme  

G  Gestaltungsmaßnahme  

W  Waldersatz (ausschl. nach 

Waldrecht) 

Zusatzindex  

FFH Maßnahme zur Schadens-

begrenzung, Maßnahme 

zur Kohärenzsicherung 

CEF funktionserhaltende Maß-

nahme  

FCS Maßnahme zur Sicherung 

eines günstigen Erhal-

tungszustandes  

zum Maßnahmenplan: 

Unterlage 9.2 Blatt 5 sowie Übersichtsplan Maßnahmen (Unterlage 9.1) 

Lage der Maßnahme 

an S 139: Abzweig Zur Schanzen 

Begründung der Maßnahme 

 Vermeidung für Konflikt               - 

 Ausgleich für Konflikt                   KV – Neuversiegelung von bisher unversiegelten Flächen 

 Ersatz für Konflikt                    - 

 Waldausgleich für                    - 

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für: 

 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für: 

 CEF-Maßnahme für  

 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für  

Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang 

KV – vollständige Versiegelung von bisher unversiegelten Flächen durch Ausbau der B 96 einschl.                    

Nebenstraßenanschlüssen und Neubau des Radweges 

Eingriffsumfang: ca. 7.430 m2 

Kompensation des Eingriffes: Ausgleich im Verhältnis 1:1 (Entsiegelung) im Zusammenhang mit 1.1 A (Entsiege-

lung alte Zufahrt) und mit Ersatzmaßnahmen (1.5 E, 1.6 E, anteilig 1.7 E und 1.12 E) 

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen 

derzeitiger Zustand der Entsieglungsfläche:   Asphaltdecke einschl. Unterbau 

Aufwertungseignung der entsiegelten Fläche:   für extensiv genutztes Grünland oder Acker 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Zielfunktion:   Wiederherstellung / Erhöhung biotisch aktiver Flächen, Wasserfilterfunktion 

Ziel-Biotop-/Nutzungstyp:   Extensivgrünland 
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Maßnahmenblatt - Einzelmaßnahme 

Projektbezeichnung 

B96 – Ausbau nördlich Zittau, 1.BA 

Bau-km 0+058 – 1+479 Ende OD 

Zittau – OD Mittelherwigsdorf) 

Vorhabenträger 

Freistaat Sachsen 

Landesamt für Straßenbau und Ver-

kehr, NL Bautzen 

Maßnahmen-Nr. 

1.11 A 

Ausführung der Maßnahme  

Beschreibung der Maßnahme 

Die Fläche ist zu entsiegeln (Entfernung von Versiegelung einschl. Unterbau, Bodenlockerung, Oberboden-

auftrag) und im Anschluss mit Landschaftsrasen (gebietseigenes Saatgut) anzusäen. Eine Einbeziehung der 

entsiegelten Fläche in die angrenzende landwirtschaftliche Nutzung ist möglich. 

Zeitliche Zuordnung  Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten  

 Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten 

 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Gesamtumfang der Maßnahme  ca. 900 m2 

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG) 

Die Straßenbauverwaltung ist als staatlicher Vorhabensträger zu einer zeitlich unbefristeten Unterhaltungspflege 

verpflichtet. 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) 

-  

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

Im Anschluss an die Fertigstellungspflege ist die Fläche entsprechend als Grünland zu pflegen oder in die             

angrenzende landwirtschaftliche Nutzung einzubeziehen. 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

-  
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Maßnahmenblatt - Einzelmaßnahme 

Projektbezeichnung 

B96 – Ausbau nördlich Zittau, 1.BA 

Bau-km 0+058 – 1+479 Ende OD 

Zittau – OD Mittelherwigsdorf) 

Vorhabenträger 

Freistaat Sachsen 

Landesamt für Straßenbau und Ver-

kehr, NL Bautzen 

Maßnahmen-Nr. 

1.12 E 

Bezeichnung der Maßnahme 

Ökokontomaßnahme Biotopverbund Eichenbusch,  

Gemarkung Lieske (anteilig) 

Maßnahmentyp 

V  Vermeidungsmaßnahme  

A  Ausgleichsmaßnahme  

E  Ersatzmaßnahme  

G  Gestaltungsmaßnahme  

W  Waldersatz (ausschl. nach 

Waldrecht) 

Zusatzindex  

FFH Maßnahme zur Schadens-

begrenzung, Maßnahme 

zur Kohärenzsicherung 

CEF funktionserhaltende Maß-

nahme  

FCS Maßnahme zur Sicherung 

eines günstigen Erhal-

tungszustandes  

  

Lage der Maßnahme 

Gemarkung Lieske (Lkr. Bautzen), siehe U 9.1 Maßnahmenübersichtplan  

Begründung der Maßnahme 

 Vermeidung für Konflikt               - 

 Ausgleich für Konflikt                   - 

 Ersatz für Konflikt                    KV – vollständige Versiegelung von bisher unversiegelten Flächen 

 Waldausgleich für                    - 

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für: 

 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für: 

 CEF-Maßnahme für  

 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für  

Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang 

KV – vollständige Versiegelung von bisher unversiegelten Flächen durch Ausbau der B 96 einschl.                    

Nebenstraßenanschlüssen und Neubau des Radweges 

Eingriffsumfang: ca. 7.430 m2 

- Kompensation des Eingriffes mit den Ausgleichsmaßnahmen: 1.1 A (Entsiegelung alte Zufahrt), 1.11 A (Ent-

siegelung einer Zufahrtsstraße)  und mit Ersatzmaßnahmen (1.5 E, 1.6 E, anteilig 1.7 E) 

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen 

Intensiv genutzter Acker; Fichtenforst 
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Maßnahmenblatt - Einzelmaßnahme 

Projektbezeichnung 

B96 – Ausbau nördlich Zittau, 1.BA 

Bau-km 0+058 – 1+479 Ende OD 

Zittau – OD Mittelherwigsdorf) 

Vorhabenträger 

Freistaat Sachsen 

Landesamt für Straßenbau und Ver-

kehr, NL Bautzen 

Maßnahmen-Nr. 

1.12 E 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Biotopverbund von Gewässern, Grünland- und Gehölzlebensräumen sowie Säumen 

als Übergangslebensräume 

 Winderosionsschutz der nordöstlich gelegenen Anbauflächen 

 Gliederung der bislang einheitlich intensiv genutzten Landschaft mit einer Belebung des Landschaftsbildes 

 Schaffung von Brut-, Nahrungs- und Deckungshabitaten für Arten der halboffenen Agrarlandschaften, 

Feuchtgebieten (Amphibien) sowie Niederwild  

 

Ausführung der Maßnahme  

Beschreibung der Maßnahme 

Anlage von:  Feldhecken, Staudenfluren frischer Standorte, temporären Fließ- und Standgewässern mit umge-

benden feuchten Hochstaudenfluren, Feuchtgrünland, extensivem Dauergrünland, Laubmischwald und Wald-

rand 

Zeitliche Zuordnung  Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten  

 Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten 

 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Gesamtumfang der Maßnahme  Anteilig: ca. 470 m² (2350 Öko-

punkte) 

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG) 

Die Unterhaltung erfolgt durch den Flächeneigentümer. (Ökokontomaßnahme) 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) 

- 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

(Ökokontomaßnahme) 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

(Ökokontomaßnahme) 
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Maßnahmenblatt - Einzelmaßnahme 

Projektbezeichnung 

B96 – Ausbau nördlich Zittau, 1.BA 

Bau-km 0+058 – 1+479 Ende OD 

Zittau – OD Mittelherwigsdorf) 

Vorhabenträger 

Freistaat Sachsen 

Landesamt für Straßenbau und Ver-

kehr, NL Bautzen 

Maßnahmen-Nr. 

1.13 E 

Bezeichnung der Maßnahme 

Anlage einer baumüberschirmten Hecke 

(Pflanzung von standortgerechten Gehölze zur Entwicklung 

einer Feldhecke an der K 8637) 

Maßnahmentyp 

V  Vermeidungsmaßnahme  

A  Ausgleichsmaßnahme  

E  Ersatzmaßnahme  

G  Gestaltungsmaßnahme  

W  Waldersatz (ausschl. nach 

Waldrecht) 

Zusatzindex  

FFH Maßnahme zur Schadens-

begrenzung, Maßnahme 

zur Kohärenzsicherung 

CEF funktionserhaltende Maß-

nahme  

FCS Maßnahme zur Sicherung 

eines günstigen Erhal-

tungszustandes  

zum Maßnahmenplan: 

Unterlage 9.2 Blatt 4 und Übersichtsplan Maßnahmen (Unterlage 9.1) 

Lage der Maßnahme 

an K 8637 zwischen Mittelherwigsdorf und Zittau (Oberdorf- bzw. Herwigsdorfer Straße) 

Begründung der Maßnahme 

 Vermeidung für Konflikt               - 

 Ausgleich für Konflikt                    

 Ersatz für Konflikt                   KV-Teil 2 - 

 Waldausgleich für                    - 

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für: 

 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für: 

 CEF-Maßnahme für  

 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für  

Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang 

KV-Teil 2 – Teilversieglung von bisher unversiegelten Flächen durch Neubau von Banketten an der B 96, S 139, 

Straße der Pioniere und Radweg sowie Schotterflächen auf Parkplatz 

Eingriffsumfang: ca. 3.930 m2 

- Kompensation des Eingriffes: Ausgleich im Verhältnis 1:0,5 (Vollversieglung) und mit Ersatzmaßnahmen (1.7 

E, 1.9 E, 1.10 E) 

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen 

derzeitiger Zustand der Maßnahmenflächen:   ruderaler Grasflur, teils Acker 

Aufwertungseignung der Flächen:   für extensiv genutztes Grünland, Gehölzpflanzungen 
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Maßnahmenblatt - Einzelmaßnahme 

Projektbezeichnung 

B96 – Ausbau nördlich Zittau, 1.BA 

Bau-km 0+058 – 1+479 Ende OD 

Zittau – OD Mittelherwigsdorf) 

Vorhabenträger 

Freistaat Sachsen 

Landesamt für Straßenbau und Ver-

kehr, NL Bautzen 

Maßnahmen-Nr. 

1.13 E 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Zielfunktion:   Kompensation der Neuversieglung, Entwicklung der Feldhecke als Lebensraum für Tiere und 

Pflanzen, Schutz des Bodens vor Wind- und Wassererosion, Gliederung der strukturarmen Agrarlandschaft 

(Biotopverbund, Verbesserung Landschaftsbild 

Ziel-Biotop-/Nutzungstyp:   baumüberschirmte Feldhecke 

Ausführung der Maßnahme  

Beschreibung der Maßnahme 

Die Pflanzung der Gehölze erfolgt in Pflanzrastern zu 4 x 10 m und 3 x 10 m. Die Pflanzung ist vor 

Wildverbiss zu sichern. Folgende Gehölze sind zu verwenden: 

Sträucher (Qualität: verpflanzter Strauch, Höhe 100 - 150 cm): 

Hasel (Corylus avellana), Eingriffliger od. Zweigriffliger Weißdorn (Crataegus monogyna, C. laevigata), Pfaf-

fenhütchen (Euonymus europaea), Liguster (Ligustrum vulgare), Schwarze Heckenkirsche (Lonicera nigra), 

Schlehe (Prunus spinosa), Kreuzdorn (Rhamnus cathartica), Hunds-Rose (Rosa canina), Sal- Weide (Salix 

caprea), Gemeiner Schneeball (Viburnum opulus) 

Bäume (Qualität: Heister, Höhe 200 - 250 cm): 

Feld-Ahorn (Acer campestre), Hainbuche (Carpinus betulus), Vogel-Kirsche (Prunus avium), Eberesche     

(Sorbus aucuparia) 

Zeitliche Zuordnung  Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten  

 Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten 

 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Gesamtumfang der Maßnahme  ca. 410 m2 

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG) 

Die Straßenbauverwaltung ist als staatlicher Vorhabensträger zu einer zeitlich unbefristeten Unterhaltungspflege 

verpflichtet. 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) 

Sicherung der Fläche für Baumstandorte durch Grunderwerb oder Grunddienstbarkeit  

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

Im Anschluss an die Fertigstellungspflege erfolgt die Entwicklungspflege für die Gehölzpflanzung (Wässern,     

Ersetzen ausgefallener Gehölze, Rückschnitt, evtl. Entfernung von Müll). 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

Kontrolle durch Straßenbauverwaltung  
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Maßnahmenblatt - Einzelmaßnahme 

Projektbezeichnung 

B96 – Ausbau nördlich Zittau, 1.BA 

Bau-km 0+058 – 1+479 Ende OD 

Zittau – OD Mittelherwigsdorf) 

Vorhabenträger 

Freistaat Sachsen 

Landesamt für Straßenbau und Ver-

kehr, NL Bautzen 

Maßnahmen-Nr. 

1.14 E 

Bezeichnung der Maßnahme 

Pflanzung von Bäumen 2. Ordnung 

(Pflanzung von mittelkronig wachsenden Bäumen als Reihe in 

extensiv zu pflegendes Grünland und Gruppe in Parkplatzin-

seln) 

Maßnahmentyp 

V  Vermeidungsmaßnahme  

A  Ausgleichsmaßnahme  

E  Ersatzmaßnahme  

G  Gestaltungsmaßnahme  

W  Waldersatz (ausschl. nach 

Waldrecht) 

Zusatzindex  

FFH Maßnahme zur Schadens-

begrenzung, Maßnahme 

zur Kohärenzsicherung 

CEF funktionserhaltende Maß-

nahme  

FCS Maßnahme zur Sicherung 

eines günstigen Erhal-

tungszustandes  

zum Maßnahmenplan: 

Unterlage 9.2 Blatt 1 und 2  

Lage der Maßnahme 

- Reihe im Retentionsraum an Str. der Pioniere: 0+025 -0+100 re (6 Bäume) 

- Baumgruppe 0+370 li an Wendeschleife (3 Bäume) 

- Pflanzung am Parkplatz zum Gütchen, 1+970 li (12 Bäume) 

 

Begründung der Maßnahme 

 Vermeidung für Konflikt               - 

 Ausgleich für Konflikt                   - 

 Ersatz für Konflikt                    KV-Teil 1 – vollständige Versiegelung von teilversiegeltem Boden 

 Waldausgleich für                    - 

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für: 

 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für: 

 CEF-Maßnahme für  

 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für  

Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang 

KV-Teil 1 – vollständige Versiegelung von teilversiegelten Flächen (Bankett, Schotter) 

Eingriffsumfang: ca. 2.280 m2  

Kompensation des Eingriffes: Ausgleich im Verhältnis 1:0,5 (Vollversieglung) und in Verbindung mit Ersatzmaß-

nahmen (1.7 E und 1.10 E) 

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen 

derzeitiger Zustand der Maßnahmenflächen:   intensiv genutzter Acker, Ackerrandstreifen mit Grünland 

Aufwertungseignung der Flächen:   für extensiv genutztes Grünland, Gehölzpflanzungen 
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Maßnahmenblatt - Einzelmaßnahme 

Projektbezeichnung 

B96 – Ausbau nördlich Zittau, 1.BA 

Bau-km 0+058 – 1+479 Ende OD 

Zittau – OD Mittelherwigsdorf) 

Vorhabenträger 

Freistaat Sachsen 

Landesamt für Straßenbau und Ver-

kehr, NL Bautzen 

Maßnahmen-Nr. 

1.14 E 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Zielfunktion:   Kompensation der Teilversieglung, Lebensraum für Tiere und Pflanzen, 

                      Gliederung der Landschaft 

Ziel-Biotop-/Nutzungstyp:   Baumreihe,  Baumgruppe 

Ausführung der Maßnahme  

Beschreibung der Maßnahme 

Die erste Pflanzung erfolgt nach dem Abschluss der Bauarbeiten als Reihe in den Retentionsraum an der 
Südostseite der Straße der Pioniere. Eine zweite Pflanzung von 3 Bäumen als Gruppe erfolgt in die Freifläche 
an der Wendeschleife.  

Die weiteren 12 Bäume werden im Bereich des Parkplatzes am Abzweig Kirchsteg gepflanzt. 

Als Baumart für die Pflanzungen an der Straße und in den Retentionsbereichen ist Eberesche (Sorbus aucu-
paria) oder alternativ Mehlbeere (Sorbus aria) auf den Parkplatzinseln Vielblütiger Zierapfel (Malus floribunda) 
zu verwenden. Für die Zieräpfel ist ein Wühlmausschutz vorzusehen. 

Die Bäume sollten folgende Pflanzqualität aufweisen: Hochstamm, 3 x verpflanzt, 12 - 14 cm Stammumfang. 
Der Pflanzabstand in der Reihe beträgt ca. 10 m, der Abstand zur Straße ca. 5 m. 

Zeitliche Zuordnung  Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten  

 Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten 

 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Gesamtumfang der Maßnahme  21 St. 

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG) 

Die Straßenbauverwaltung ist als staatlicher Vorhabensträger zu einer zeitlich unbefristeten Unterhaltungspflege 

verpflichtet. Für die Pflanzungen auf den Parkplatzinseln besteht für die Gemeinde Mittelherwigsdorf die Ver-

pflichtung zur zeitlich unbefristeten Unterhaltungspflege. 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) 

Sicherung der Flächen für Baumstandorte durch Grunderwerb oder Grunddienstbarkeit  

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

Im Anschluss an die Fertigstellungspflege erfolgt die Entwicklungspflege für die Bäume (Wässern, Ersetzen aus-

gefallener Gehölze, Rückschnitt, evtl. Entfernung von Müll). 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

Kontrolle durch Straßenbauverwaltung  
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2 Vermeidungsmaßnahmen 

Maßnahmenblatt - Einzelmaßnahme 

Projektbezeichnung 

B96 – Ausbau nördlich Zittau, 1.BA 

Bau-km 0+058 – 1+479 Ende OD 

Zittau – OD Mittelherwigsdorf) 

Vorhabenträger 

Freistaat Sachsen 

Landesamt für Straßenbau und Ver-

kehr, NL Bautzen 

Maßnahmen-Nr. 

2.1 V 

Bezeichnung der Maßnahme 

Gehölzschutz 

(Schutz des Kronentrauf- und Stammbereiches von Gehölz-

strukturen und Einzelbäumen während der Bauphase vor 

baubedingten Beeinträchtigungen) 

Maßnahmentyp 

V  Vermeidungsmaßnahme  

A  Ausgleichsmaßnahme  

E  Ersatzmaßnahme  

G  Gestaltungsmaßnahme  

W  Waldersatz (ausschl. nach 

Waldrecht) 

Zusatzindex  

FFH Maßnahme zur Schadens-

begrenzung, Maßnahme 

zur Kohärenzsicherung 

CEF funktionserhaltende Maß-

nahme  

FCS Maßnahme zur Sicherung 

eines günstigen Erhal-

tungszustandes  

zum Maßnahmenplan: 

Unterlage 9.2 Blatt 1 - 3 

Lage der Maßnahme 

ab Baubeginn beidseitig der B 96 auftretend: 

vor allem Baumbestand alte Parkanlage und Kirschallee (links der B 96), Schnittgrünfläche nahe Friedhof (rechts 

der B 96), kleiner Gehölzbestand nach Brücke in Mittelherwigsdorf (links der B 96) 

Begründung der Maßnahme 

 Vermeidung für Konflikt              K2 – Gefährdung von Gehölzstrukturen, Einzelbäumen und Hecken 

 Ausgleich für Konflikt  - 

 Ersatz für Konflikt                   - 

 Waldausgleich für                   - 

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für:   Gehölzverlust, Beeinträchtigung Landschaftsbild 

 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für: 

 CEF-Maßnahme für  

 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für  

Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang 

K2 – Gefährdung von Gehölzstrukturen, Einzelbäumen und Hecken durch den Ausbau der B 96 und den Neubau 

des Radweges einschl. begleitender Nebenflächen (Böschungen, Mulden, Bankette), Sicherung der                

Gehölzbestände und Einzelbäume mit Bauzaun bzw. Stammschutz 
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Maßnahmenblatt - Einzelmaßnahme 

Projektbezeichnung 

B96 – Ausbau nördlich Zittau, 1.BA 

Bau-km 0+058 – 1+479 Ende OD 

Zittau – OD Mittelherwigsdorf) 

Vorhabenträger 

Freistaat Sachsen 

Landesamt für Straßenbau und Ver-

kehr, NL Bautzen 

Maßnahmen-Nr. 

2.1 V 

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen 

Gehölzbestand beidseitig der B 96 

Biotoptypen Bestand: 02.02.100 Feldhecke, 02.02.410 Allee und Baumreihe; 02.02.420 Obstbaumreihe; 

02.02.430 Einzelbaum, Baumgruppe; 11.03.120 extensiv gepflegte Parkanlage,                                             

10.05.200 Baumschule/Gehölzkultur 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Ziel:   langfristige Erhaltung der Gehölzbestände / Einzelbäume und Schutz vor Schädigung bzw. Verlust 

Ausführung der Maßnahme  

Beschreibung der Maßnahme 

oberirdischer Baumschutz durch Ummantelung des Stammbereiches mit gepolsterten Lattenauflagen                 

(anbringen ohne Baumbeschädigung und nicht auf den Wurzelhals aufsetzend) gemäß RAS-LP4 (Schutz        

von Bäumen und Sträuchern im Bereich von Baustellen) sowie Aufstellung eines Bauzaunes zur Absperrung        

von Gehölzbeständen und vorhalten während der Bauphase 

Zeitliche Zuordnung  Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten  

 Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten 

 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Gesamtumfang der Maßnahme  21 St. / 270 lfd. m 

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG) 

Aufstellen unmittelbar bei Einrichtung der Baustelle, Abbau nach Abschluss der kompletten Bauarbeiten. 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) 

Temporäre Maßnahme mit vorübergehender Inanspruchnahme 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

Erhalt und Zustandskontrolle der Schutzvorrichtungen vor Baubeginn bis zum Abschluss der Bauarbeiten, bau-

bedingte Beschädigungen an unzureichend gesicherten Gehölzen sind zu dokumentieren und ggf.                

baumchirurgisch zu behandeln 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

- 
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Maßnahmenblatt - Einzelmaßnahme 

Projektbezeichnung 

B96 – Ausbau nördlich Zittau, 1.BA 

Bau-km 0+058 – 1+479 Ende OD 

Zittau – OD Mittelherwigsdorf) 

Vorhabenträger 

Freistaat Sachsen 

Landesamt für Straßenbau und Ver-

kehr, NL Bautzen 

Maßnahmen-Nr. 

2.2 V 

Bezeichnung der Maßnahme 

Festlegung des Fällungszeitraumes 

(keine Fällarbeiten zwischen 1. März und 30. September) 

Maßnahmentyp 

V  Vermeidungsmaßnahme  

A  Ausgleichsmaßnahme  

E  Ersatzmaßnahme  

G  Gestaltungsmaßnahme  

W  Waldersatz (ausschl. nach 

Waldrecht) 

Zusatzindex  

FFH Maßnahme zur Schadens-

begrenzung, Maßnahme 

zur Kohärenzsicherung 

CEF funktionserhaltende Maß-

nahme  

FCS Maßnahme zur Sicherung 

eines günstigen Erhal-

tungszustandes  

zum Maßnahmenplan: 

Unterlage 9.2 Blatt 1 - 3 

Lage der Maßnahme 

ab Baubeginn beidseitig der B 96 auftretend: 

vor allem Baumbestand alte Parkanlage und Kirschallee (links der B 96), Bäume am Feldweg kurz nach         

Baubeginn (rechts der B 96), Großbäume nahe Str. der Pioniere (beidseitig B 96), Schnittgrünfläche nahe    

Friedhof (rechts der B 96), kleiner Gehölzbestand nach Brücke in Mittelherwigsdorf (links der B 96) 

Begründung der Maßnahme 

 Vermeidung für Konflikt              mit Artenschutz 

 Ausgleich für Konflikt  - 

 Ersatz für Konflikt                   - 

 Waldausgleich für                   - 

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für:   Baum bewohnende Tierarten (Vögel, Fledermäuse) 

 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für: 

 CEF-Maßnahme für  

 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für  

Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang 

K3 – Verlust von Bäumen, Gehölzflächen und Hecken durch Ausbau der B 96 und Neubau des Radweges 

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen 

Gehölzbestand beidseitig der B 96 

Biotoptypen Bestand: 02.02.100 Feldhecke, 02.02.410 Allee und Baumreihe; 02.02.420 Obstbaumreihe; 

02.02.430 Einzelbaum, Baumgruppe; 11.03.120 extensiv gepflegte Parkanlage,                                             

10.05.200 Baumschule/Gehölzkultur 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Ziel:   Sicherung von Brutbedingungen(Vögel) und Quartiermöglichkeiten (Fledermäuse) 
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Maßnahmenblatt - Einzelmaßnahme 

Projektbezeichnung 

B96 – Ausbau nördlich Zittau, 1.BA 

Bau-km 0+058 – 1+479 Ende OD 

Zittau – OD Mittelherwigsdorf) 

Vorhabenträger 

Freistaat Sachsen 

Landesamt für Straßenbau und Ver-

kehr, NL Bautzen 

Maßnahmen-Nr. 

2.2 V 

Ausführung der Maßnahme  

Beschreibung der Maßnahme 

Entsprechend BNatSchG (§39 Abs. 5 Nr. 2) ist es verboten, "Bäume, die außerhalb des Waldes, von             

Kurzumtriebsplantagen oder gärtnerisch genutzten Grundflächen stehen, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und 

andere Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September abzuschneiden oder auf den Stock zu set-

zen;[…]" 

Zeitliche Zuordnung  Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten  

 Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten 

 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Gesamtumfang der Maßnahme  14 Stück 

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG) 

- 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) 

- 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

- 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

Kontrolle der Einhaltung des Fällungszeitraumes durch Untere Naturschutzbehörde 
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Maßnahmenblatt - Einzelmaßnahme 

Projektbezeichnung 

B96 – Ausbau nördlich Zittau, 1.BA 

Bau-km 0+058 – 1+479 Ende OD 

Zittau – OD Mittelherwigsdorf) 

Vorhabenträger 

Freistaat Sachsen 

Landesamt für Straßenbau und Ver-

kehr, NL Bautzen 

Maßnahmen-Nr. 

2.3 V 

Bezeichnung der Maßnahme 

Baubegleitende Prospektion von Gehölzen 

(vor und während der Fällarbeiten zur Sicherung evtl.        

vorkommender geschützter Arten) 

Maßnahmentyp 

V  Vermeidungsmaßnahme  

A  Ausgleichsmaßnahme  

E  Ersatzmaßnahme  

G  Gestaltungsmaßnahme  

W  Waldersatz (ausschl. nach 

Waldrecht) 

Zusatzindex  

FFH Maßnahme zur Schadens-

begrenzung, Maßnahme 

zur Kohärenzsicherung 

CEF funktionserhaltende Maß-

nahme  

FCS Maßnahme zur Sicherung 

eines günstigen Erhal-

tungszustandes  

zum Maßnahmenplan: 

Unterlage 9.2 Blatt 1 - 3 

Lage der Maßnahme 

ab Baubeginn beidseitig der B 96 auftretend: 

vor allem Baumbestand alte Parkanlage und Kirschallee (links der B 96), Bäume am Feldweg kurz nach         

Baubeginn (rechts der B 96), Großbäume nahe Str. der Pioniere (beidseitig B 96), Schnittgrünfläche nahe     

Friedhof (rechts der B 96), kleiner Gehölzbestand nach Brücke in Mittelherwigsdorf (links der B 96) 

Begründung der Maßnahme 

 Vermeidung für Konflikt              mit Artenschutz 

 Ausgleich für Konflikt  - 

 Ersatz für Konflikt                   - 

 Waldausgleich für                   - 

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für:   potentiell vorkommende Baum bewohnende geschützte 

                                                                                     Tierarten 

 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für: 

 CEF-Maßnahme für  

 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für  

Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang 

K3 – Verlust von Bäumen, Gehölzflächen und Hecken durch Ausbau der B 96 und Neubau des Radweges 

(Baumfällungen) 

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen 

Gehölzbestand beidseitig der B 96 

Biotoptypen Bestand: 02.02.100 Feldhecke, 02.02.410 Allee und Baumreihe; 02.02.420 Obstbaumreihe; 

02.02.430 Einzelbaum, Baumgruppe; 11.03.120 extensiv gepflegte Parkanlage,                                             

10.05.200 Baumschule/Gehölzkultur 
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Maßnahmenblatt - Einzelmaßnahme 

Projektbezeichnung 

B96 – Ausbau nördlich Zittau, 1.BA 

Bau-km 0+058 – 1+479 Ende OD 

Zittau – OD Mittelherwigsdorf) 

Vorhabenträger 

Freistaat Sachsen 

Landesamt für Straßenbau und Ver-

kehr, NL Bautzen 

Maßnahmen-Nr. 

2.3 V 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Ziel:   Sicherung von Brutbedingungen(Vögel) und Quartiermöglichkeiten (Fledermäuse) 

Ausführung der Maßnahme  

Beschreibung der Maßnahme 

Baubegleitende Prospektion von Gehölzen vor und während der Fällarbeiten zur Sicherung potentiell vorkom-

mender geschützter Tierarten 

Ausführung der Maßnahme durch Sachverständige, Nachweis der Durchführung mit Protokoll 

Zeitliche Zuordnung  Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten  

 Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten 

 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Gesamtumfang der Maßnahme  14 St. + Gehölzbestand im Umfeld 

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG) 

- 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) 

- 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

- 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

- 

 



B 96 Ausbau nördlich Zittau, 1. BA Feststellungsentwurf 

Landschaftspflegerischer Begleitplan - Erläuterungsbericht Unterlage 9.3 

 

 Ingenieurbüro K. Langenbach Dresden GmbH Seite 36 

P
:\

B
0

0
9

6
N

Z
I\

U
M

W
E

L
T

P
L

A
N

U
N

G
\0

9
_

E
R

L
A

E
U

T
E

R
U

N
G

S
B

E
R

IC
H

T
\U

_
9

_
M

a
ß

n
a

h
m

e
n

b
lä

tt
e

r_
2

1
1

0
2

2
.d

o
c
, 
 

 

 

Maßnahmenblatt - Einzelmaßnahme 

Projektbezeichnung 

B96 – Ausbau nördlich Zittau, 1.BA 

Bau-km 0+058 – 1+479 Ende OD 

Zittau – OD Mittelherwigsdorf) 

Vorhabenträger 

Freistaat Sachsen 

Landesamt für Straßenbau und Ver-

kehr, NL Bautzen 

Maßnahmen-Nr. 

2.4 V CEF 

Bezeichnung der Maßnahme 

Anbringen von Nisthilfen und Feldermauskästen 

(an geeigneten Stellen für potentiell vorkommende geschützte 

Vogel-und Fledermausarten) 

Maßnahmentyp 

V  Vermeidungsmaßnahme  

A  Ausgleichsmaßnahme  

E  Ersatzmaßnahme  

G  Gestaltungsmaßnahme  

W  Waldersatz (ausschl. nach 

Waldrecht) 

Zusatzindex  

FFH Maßnahme zur Schadens-

begrenzung, Maßnahme 

zur Kohärenzsicherung 

CEF funktionserhaltende Maß-

nahme  

FCS Maßnahme zur Sicherung 

eines günstigen Erhal-

tungszustandes  

zum Maßnahmenplan: 

Unterlage 9.2 Blatt 1 

Lage der Maßnahme 

Gehölzbestand der alten Parkanlage am ehemaligen Watzdorfheim (Ortsausgang Zittau südwestlich an                

B 96 angrenzend) 

Begründung der Maßnahme 

 Vermeidung für Konflikt              mit Artenschutz 

 Ausgleich für Konflikt  - 

 Ersatz für Konflikt                   - 

 Waldausgleich für                   - 

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für: 

 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für: 

 CEF-Maßnahme für:   potentiell vorkommende Baum bewohnende geschütze Tierarten 

 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für  

Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang 

K3 – Verlust von Bäumen, Gehölzflächen und Hecken durch Ausbau der B 96 und Neubau des Radweges 

(Baumfällungen) 

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen 

Gehölzbestand der alten Parkanlage am ehemaligen Watzdorfheim (extensiv gepflegte Parkanlage) 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Ziel:   Herstellung günstiger Brutbedingungen für Vögel und neue Quartiermöglichkeiten für Fledermäuse bei  

Verlust dergleichen durch Baumfällungen 

Ausführung der Maßnahme  
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Maßnahmenblatt - Einzelmaßnahme 

Projektbezeichnung 

B96 – Ausbau nördlich Zittau, 1.BA 

Bau-km 0+058 – 1+479 Ende OD 

Zittau – OD Mittelherwigsdorf) 

Vorhabenträger 

Freistaat Sachsen 

Landesamt für Straßenbau und Ver-

kehr, NL Bautzen 

Maßnahmen-Nr. 

2.4 V CEF 

Beschreibung der Maßnahme 

Anbringen von 5 Vogelnistkästen und 5 Fledermauskästen an geeigneten Stellen in der alten Parkanlage,    Be-

gleitung der Ausführung durch Sachverständige 

Zeitliche Zuordnung  Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten  

 Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten 

 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Gesamtumfang der Maßnahme  je 5 St. für Vögel + Fledermäuse 

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG) 

mind. 3 Jahre 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) 

- 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

Jährliche Kontrolle und Säuberung der Kästen (vorzugsweise im Winter) 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

- 
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Maßnahmenblatt - Einzelmaßnahme 

Projektbezeichnung 

B96 – Ausbau nördlich Zittau, 1.BA 

Bau-km 0+058 – 1+479 Ende OD 

Zittau – OD Mittelherwigsdorf) 

Vorhabenträger 

Freistaat Sachsen 

Landesamt für Straßenbau und Ver-

kehr, NL Bautzen 

Maßnahmen-Nr. 

2.5 V 

Bezeichnung der Maßnahme 

Absperrung eines Seitensteifens mit Gras-Staudenflur 

(potentielles Vorkommen des                                           

Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings) 

(während der Bauphase am Abzweig der S 139) 

Maßnahmentyp 

V  Vermeidungsmaßnahme  

A  Ausgleichsmaßnahme  

E  Ersatzmaßnahme  

G  Gestaltungsmaßnahme  

W  Waldersatz (ausschl. nach 

Waldrecht) 

Zusatzindex  

FFH Maßnahme zur Schadens-

begrenzung, Maßnahme 

zur Kohärenzsicherung 

CEF funktionserhaltende Maß-

nahme  

FCS Maßnahme zur Sicherung 

eines günstigen Erhal-

tungszustandes  

zum Maßnahmenplan: 

Unterlage 9.2 Blatt 2 

Lage der Maßnahme 

Seitenstreifen mit ruderaler Gras-Staudenflur an Nordseite der S 139 (potentielles Vorkommen von Dunklem 

Wiesenknopf-Ameisenbläuling – Standort aus Managementplan zum FFH-Gebiet Mandautal, Stand 12/2004 

Begründung der Maßnahme 

 Vermeidung für Konflikt              mit Artenschutz 

 Ausgleich für Konflikt  - 

 Ersatz für Konflikt                   - 

 Waldausgleich für                   - 

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für: 

 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für: 

 CEF-Maßnahme für: 

 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für  

Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang 

K1 – Überformung des Bodens im Zuge der Baumaßnahmen 

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen 

Seitenstreifen mit ruderaler Gras-Staudenflur 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Ziel:   Erhaltung des Seitenstreifens mit ruderaler Gras-Staudenflur vor baubedingten Beeinträchtigungen 

Ausführung der Maßnahme  

Beschreibung der Maßnahme 

Absperrung der Fläche mit Bauzaun oder Absperrgitter nach Begehung mit Sachverständigem und genauer Fest-

stellung der Lage des Pflanzbestandes Großer Wiesenknopf  
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Maßnahmenblatt - Einzelmaßnahme 

Projektbezeichnung 

B96 – Ausbau nördlich Zittau, 1.BA 

Bau-km 0+058 – 1+479 Ende OD 

Zittau – OD Mittelherwigsdorf) 

Vorhabenträger 

Freistaat Sachsen 

Landesamt für Straßenbau und Ver-

kehr, NL Bautzen 

Maßnahmen-Nr. 

2.5 V 

Zeitliche Zuordnung  Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten  

 Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten 

 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Gesamtumfang der Maßnahme  je 5 St. für Vögel + Fledermäuse 

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG) 

während der Bauphase 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) 

- 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

- 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

- 
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Maßnahmenblatt - Einzelmaßnahme 

Projektbezeichnung 

B96 – Ausbau nördlich Zittau, 1.BA 

Bau-km 0+058 – 1+479 Ende OD 

Zittau – OD Mittelherwigsdorf) 

Vorhabenträger 

Freistaat Sachsen 

Landesamt für Straßenbau und Ver-

kehr, NL Bautzen 

Maßnahmen-Nr. 

2.6 V 

Bezeichnung der Maßnahme 

Vermeidung der Fällung von Großbäumen 

(Verschiebung des Straßenanschlusses der Straße der      

Pioniere nach Süden sowie Minimierung der Bushaltestellen-

bereiche am Bauanfang) 

->Maßnahmen wurden bereits in der Planungsphase durchgeführt 

Maßnahmentyp 

V  Vermeidungsmaßnahme  

A  Ausgleichsmaßnahme  

E  Ersatzmaßnahme  

G  Gestaltungsmaßnahme  

W  Waldersatz (ausschl. nach 

Waldrecht) 

Zusatzindex  

FFH Maßnahme zur Schadens-

begrenzung, Maßnahme 

zur Kohärenzsicherung 

CEF funktionserhaltende Maß-

nahme  

FCS Maßnahme zur Sicherung 

eines günstigen Erhal-

tungszustandes  

zum Maßnahmenplan: 

Unterlage 9.2 Blatt 2 

Lage der Maßnahme 

Einmündung der Straße der Pioniere in die B 96 (Bau-km 0+800) 

Begründung der Maßnahme 

 Vermeidung für Konflikt              K3 – Verlust von Großgehölzen 

 Ausgleich für Konflikt  - 

 Ersatz für Konflikt                   - 

 Waldausgleich für                   - 

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für: Gehölzverlust, Beeinträchtigung Landschaftsbild 

 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für: 

 CEF-Maßnahme für: 

 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für  

Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang 

K3 – Verlust von Bäumen, Gehölzflächen und Hecken durch Ausbau der B 96 und Neubau des Radweges 

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen 

Großbaum (Linde) in Privatgrundstück an Einmündung der Str. der Pioniere in die B 96, 5 Großbäume an Parkan-

lage (Bauanfang links) 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Ziel:   Erhaltung der Großbäume (als Landschaftsbild prägendes Element (Linde) sowie als Lebensraum) 

Ausführung der Maßnahme  
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Maßnahmenblatt - Einzelmaßnahme 

Projektbezeichnung 

B96 – Ausbau nördlich Zittau, 1.BA 

Bau-km 0+058 – 1+479 Ende OD 

Zittau – OD Mittelherwigsdorf) 

Vorhabenträger 

Freistaat Sachsen 

Landesamt für Straßenbau und Ver-

kehr, NL Bautzen 

Maßnahmen-Nr. 

2.6 V 

Beschreibung der Maßnahme 

Es ist eine Umplanung des Einmündungsbereiches der Straße noch vor Beginn der Bauarbeiten erforderlich, um 

den Baum zu erhalten. Somit könnte allgemein eine Reduzierung des Gehölzverlustes und im Besonderen die 

Erhaltung eines landschaftsbildprägenden Großbaumes erreicht werden. 

Verschiebung und Minimierung der Bushaltestellenbereiche im Feststellungsentwurf. Dadurch kann der Verlust 

von 5 Großbäumen vermieden werden.. 

Zeitliche Zuordnung  Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten  

 Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten 

 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Gesamtumfang der Maßnahme   

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG) 

- 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) 

- 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

- 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

- 
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Maßnahmenblatt - Einzelmaßnahme 

Projektbezeichnung 

B96 – Ausbau nördlich Zittau, 1.BA 

Bau-km 0+058 – 1+479 Ende OD 

Zittau – OD Mittelherwigsdorf) 

Vorhabenträger 

Freistaat Sachsen 

Landesamt für Straßenbau und Ver-

kehr, NL Bautzen 

Maßnahmen-Nr. 

2.7 V 

Bezeichnung der Maßnahme 

Bauzeitenregelung 

(Nachtbauverbot zur Begrenzung der Störung im Bereich der 

Flugwege von Fledermäusen) 

Maßnahmentyp 

V  Vermeidungsmaßnahme  

A  Ausgleichsmaßnahme  

E  Ersatzmaßnahme  

G  Gestaltungsmaßnahme  

W  Waldersatz (ausschl. nach 

Waldrecht) 

Zusatzindex  

FFH Maßnahme zur Schadens-

begrenzung, Maßnahme 

zur Kohärenzsicherung 

CEF funktionserhaltende Maß-

nahme  

FCS Maßnahme zur Sicherung 

eines günstigen Erhal-

tungszustandes  

zum Maßnahmenplan: 

Unterlage 9.2 Blatt 1 

Lage der Maßnahme 

Bauabschnitt an der Parkanlage bis kurz nach der Kirschallee (Baubeginn bis Bau-km 0+500) 

Begründung der Maßnahme 

 Vermeidung für Konflikt              mit Artenschutz 

 Ausgleich für Konflikt  - 

 Ersatz für Konflikt                   - 

 Waldausgleich für                   - 

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für: Gehölzverlust, Beeinträchtigung Landschaftsbild 

 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für: 

 CEF-Maßnahme für: 

 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für  

Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang 

Beeinträchtigung von Tieren (speziell Fledermäuse bei Jagdaktivitäten) durch Bauarbeiten in den Abend- und 

Nachtstunden 

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen 

Parkanlage, weitere Gehölzbestände an der B 96 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Ziel:   Sicherung von Flugwegen / Jagdaktivitäten (für Fledermäuse) 

Ausführung der Maßnahme  
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Maßnahmenblatt - Einzelmaßnahme 

Projektbezeichnung 

B96 – Ausbau nördlich Zittau, 1.BA 

Bau-km 0+058 – 1+479 Ende OD 

Zittau – OD Mittelherwigsdorf) 

Vorhabenträger 

Freistaat Sachsen 

Landesamt für Straßenbau und Ver-

kehr, NL Bautzen 

Maßnahmen-Nr. 

2.7 V 

Beschreibung der Maßnahme 

Zur Vermeidung der Beeinträchtigung von Tieren (speziell Fledermäuse bei Jagdaktivitäten) sind vor allem          

im Bereich der Parkanlage Bauarbeiten in den Abend- und Nachtstunden zu unterlassen. Mit einer Regelung    

der Bauzeiten ist ein Nachtbauverbot zur Begrenzung der Störung im Bereich der Flugwege von Fledermäusen 

umzusetzen. 

Zeitliche Zuordnung  Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten  

 Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten 

 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Gesamtumfang der Maßnahme  je 5 St. für Vögel + Fledermäuse 

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG) 

- 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) 

- 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

- 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

- 
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Maßnahmenblatt - Einzelmaßnahme 

Projektbezeichnung 

B96 – Ausbau nördlich Zittau, 1.BA 

Bau-km 0+058 – 1+479 Ende OD 

Zittau – OD Mittelherwigsdorf) 

Vorhabenträger 

Freistaat Sachsen 

Landesamt für Straßenbau und Ver-

kehr, NL Bautzen 

Maßnahmen-Nr. 

2.8 V 

Bezeichnung der Maßnahme 

Gewässerschutz 

(Schutz des Oberflächen-und Grundwassers vor nachteiligen 

Veränderungen gemäß § 5 Abs. 1 WHG) 

Maßnahmentyp 

V  Vermeidungsmaßnahme  

A  Ausgleichsmaßnahme  

E  Ersatzmaßnahme  

G  Gestaltungsmaßnahme  

W  Waldersatz (ausschl. nach 

Waldrecht) 

Zusatzindex  

FFH Maßnahme zur Schadens-

begrenzung, Maßnahme 

zur Kohärenzsicherung 

CEF funktionserhaltende Maß-

nahme  

FCS Maßnahme zur Sicherung 

eines günstigen Erhal-

tungszustandes  

zum Maßnahmenplan: 

Unterlage 9.2 Blatt 1-3 

Lage der Maßnahme 

 

Begründung der Maßnahme 

 Vermeidung für Konflikt              mit WRRL 

 Ausgleich für Konflikt  - 

 Ersatz für Konflikt                   - 

 Waldausgleich für                   - 

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung 

 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für: 

 CEF-Maßnahme für: 

 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für  

Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang 

Beeinträchtigung der Gewässergüte durch Bauarbeiten  

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen 

- 

Zielkonzeption der Maßnahme 

- 

Ausführung der Maßnahme  

Beschreibung der Maßnahme 

Zum Schutz des Oberflächen-und Grundwassers vor nachteiligen Veränderungen gemäß § 5 Abs. 1 WHG sind 

Verunreinigungen durch wassergefährdende Stoffe (Mineralöl, Benzin, Diesel, Fett) auszuschließen, z. B. durch 

Verwendung biologisch abbaubarer Öle, doppelwandiger Behälter. Baustelleneinrichtung und Lagerplätze sind 

soweit wie möglich gewässerfern, mindestens jedoch in einem Abstand von 10 m zum Gewässerrand des Riet-

schebachs einzurichten. 
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Maßnahmenblatt - Einzelmaßnahme 

Projektbezeichnung 

B96 – Ausbau nördlich Zittau, 1.BA 

Bau-km 0+058 – 1+479 Ende OD 

Zittau – OD Mittelherwigsdorf) 

Vorhabenträger 

Freistaat Sachsen 

Landesamt für Straßenbau und Ver-

kehr, NL Bautzen 

Maßnahmen-Nr. 

2.8 V 

Zeitliche Zuordnung  Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten  

 Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten 

 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Gesamtumfang der Maßnahme   

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG) 

- 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) 

- 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

- 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

- 
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3 Gestaltungsmaßnahmen 

Maßnahmenblatt - Einzelmaßnahme 

Projektbezeichnung 

B96 – Ausbau nördlich Zittau, 1.BA 

Bau-km 0+058 – 1+479 Ende OD 

Zittau – OD Mittelherwigsdorf) 

Vorhabenträger 

Freistaat Sachsen 

Landesamt für Straßenbau und Ver-

kehr, NL Bautzen 

Maßnahmen-Nr. 

3 G 

Bezeichnung der Maßnahme 

Ansaat von Landschaftsrasen 

(Rasenansaat auf überformten Geländebereichen zur        

Entwicklung von Extensivgrünland) 

Maßnahmentyp 

V  Vermeidungsmaßnahme  

A  Ausgleichsmaßnahme  

E  Ersatzmaßnahme  

G  Gestaltungsmaßnahme  

W  Waldersatz (ausschl. nach 

Waldrecht) 

Zusatzindex  

FFH Maßnahme zur Schadens-

begrenzung, Maßnahme 

zur Kohärenzsicherung 

CEF funktionserhaltende Maß-

nahme  

FCS Maßnahme zur Sicherung 

eines günstigen Erhal-

tungszustandes  

zum Maßnahmenplan: 

Unterlage 9.2 Blatt 1 - 3 

Lage der Maßnahme 

entlang der gesamten Baumaßnahme 

Begründung der Maßnahme 

 Vermeidung für Konflikt              - 

 Ausgleich für Konflikt  - 

 Ersatz für Konflikt                   - 

 Waldausgleich für                   - 

 Maßnahme zur Schadensbegrenzung für:   Überformung des Bodens durch Neubau von Böschungen 

                                                                                      und Mulden 

 Maßnahme zur Kohärenzsicherung für: 

 CEF-Maßnahme für  

 FCS-Maßnahme zur Sicherung eines günstigen Erhaltungszustandes für  

Auslösende Konflikte / notwendiger Maßnahmenumfang 

K1 – Überformung des Bodens durch Neubau / Umbau von Böschungen und Mulden entlang des neuen Radwe-

ges und der ausgebauten B 96 

Eingriffsumfang:   ca. 18.360 m2 

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen 

derzeitiger Zustand der Maßnahmenflächen:   intensiv genutzter Acker, bisherige straßenbegleitende 

                                                                          Böschungen und Mulden, Gehölzfläche 

Aufwertungseignung der Flächen:   für extensiv genutztes Grünland, Gehölzpflanzungen 
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Maßnahmenblatt - Einzelmaßnahme 

Projektbezeichnung 

B96 – Ausbau nördlich Zittau, 1.BA 

Bau-km 0+058 – 1+479 Ende OD 

Zittau – OD Mittelherwigsdorf) 

Vorhabenträger 

Freistaat Sachsen 

Landesamt für Straßenbau und Ver-

kehr, NL Bautzen 

Maßnahmen-Nr. 

3 G 

Zielkonzeption der Maßnahme 

Ziel:   Sicherung sämtlicher durch die Baumaßnahme beeinträchtigen Flächen vor Erosion und Neugestaltung 

         von Geländebereichen  

Ziel-Biotop-/Nutzungstyp:   Extensivgrünland 

Ausführung der Maßnahme  

Beschreibung der Maßnahme 

Auf den überformten Geländebereichen bzw. neu gebauten Straßennebenflächen (Mulden, Böschungen) sind 

Ansaaten mit gebietseigenem Landschaftsrasen zum Schutz vor Erosion und zur Gestaltung der Geländeberei-

che vorzunehmen. 

Zeitliche Zuordnung  Maßnahme vor Beginn der Straßenbauarbeiten  

 Maßnahme im Zuge der Straßenbauarbeiten 

 Maßnahme nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Gesamtumfang der Maßnahme  ca. 18.360 m² 

Erforderlicher Unterhaltungszeitraum (§ 15 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG) 

Die Straßenbauverwaltung ist als staatlicher Vorhabensträger zu einer zeitlich unbefristeten Unterhaltspflege   

verpflichtet. 

Art der dauerhaften Sicherung der landschaftspflegerischen Maßnahmen (§ 15 Abs. 4 Satz 1 BNatSchG) 

Fläche der Straßenbauverwaltung 

Hinweise zur Pflege und Unterhaltung der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

Im Anschluss an die Fertigstellungspflege sind die Flächen mit Landschaftsrasen für etwa 10 Jahre extensiv zu 

pflegen(2 – 3malige Mahd pro Jahr). 

Hinweise zur Kontrolle der landschaftspflegerischen Maßnahmen  

Kontrolle durch Straßenbauverwaltung 

 


